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ehender Zensur vom bisherigen allgemeinen Lei
stungsstand oder bei Zensierung mit „ungenügend“ — 
kann die Prüfungskommission einen zweiten Korrek
tor einbeziehen. Die Prüfungskommission entscheidet 
über die Zensur für die Hausarbeit auf der Grund
lage des Vorschlages des Korrektors und anhand des 
Ergebnisses der Verteidigung. Bei Lehrlingen ist die 
Vorzensur aus den Ergebnissen der in der Ausbil
dungsmappe gesammelten Arbeiten, vorrangig aus den 
Ergebnissen der komplexen Hausaufgaben, zu bestim
men.

(4) Die schriftliche Hausarbeit ist spätestens bei 
Aushändigung des Facharbeiterzeugnisses an den Prü- 
fungsteilnehmer zurückzugeben, sofern nicht beson
dere Vereinbarungen mit ihm getroffen wurden.

§ 8

(1) Lehrlingen oder Werktätigen können Abschluß
prüfungen in Fächern. Lehrgängen und Stoffgebieten 
bzw. kann die Anfertigung der schriftlichen Haus
arbeit erlassen werden, wenn die entsprechende Vor
zensur „sehr gut“ lautet. Diese Prüfungen bzw. die 
Anfertigung der schriftlichen Hausarbeit können auch 
erlassen werden bei hervorragenden Ergebnissen im 
sozialistischen Wettbewerb, in Leistungsvergleichen, 
in der Bewegung „Messe der Meister von morgen“, 
in der Neuererbewegung oder im Forschungs- und 
Erfindungswesen. Die Bewertung hat bei Prüfungs
erlaß mit der Zensur „sehr gut“ zu erfolgen. Die 
Prüfungskommission hat auf Vorschlag der Lehr
kräfte über den Prüfungserlaß zu entscheiden.

(2) Lehrlinge können die Ausbildung bis zu 6 Mo
naten vorzeitig abschließen, wenn sie das in der Rah- 
menausbildungsunterlage geforderte Wissen und Kön
nen in vollem Umfang erworben haben, durch sehr 
gute Gesamtleistungen nachweisen und sich durch vor
bildliches' Verhallen auszeichnen. Die Prüfungskom
mission hat in Abstimmung mit dem Leiter, der sie 
berufen hat, über den vorzeitigen Abschluß zu ent
scheiden. Vorschläge dazu können von der Kommis
sion für den sozialistischen Berufswettbewerb, von 
den Produktions- und Arbeitskollektiven, in denen 
die Lehrlinge tätig sind, und von den Leitern der be
treffenden Einrichtungen der Berufsausbildung unter
breitet werden.

§ 9

(1) In A u s w e r t u n g  d e r  E r g e b n i s s e  d e r  
F a c h a r b e i t e r p r ü f u n g  ist festzustellen, wie 
der Betrieb bzw. die Einrichtung der Verpflichtung 
nachkommt, die erfolgreiche Ausbildung der Lehr
linge und Werktätigen planmäßig zu gewährleisten. 
Es ist vor allem einzuschälzen, welche Erfolge bei der 
Herausbildung von politisch-ideologischen Grundüber
zeugungen erzielt werden, wie der Betrieb bzw. die 
Einrichtung die Lehrlinge und Werktätigen befähigt, 
aktiv am Kampf um Pionier- und Spitzenleistungen 
teilzunehmen und die Systemautomatisierung sowie 
die komplexe sozialistische Rationalisierung durch
setzen zu helfen.

(2) Die Leiter der Betriebe bzw. Einrichtungen ha
ben auf der Grundlage der im Abs. 1 genannten Aus
wertung und unter Nutzung der besten Erfahrungen

anderer Betriebe bzw.. Einrichtungen Maßnahmen ein
zuleiten zur weiteren Steigerung der Leistungen der 
Lernenden und Lehrenden sowie aller an der Bildung 
und Erziehung beteiligten gesellschaftlichen Kräfte und 
damit zur stetigen Erhöhung des Niveaus der Berufs
ausbildung und der beruflichen Aus- und Weiterbil
dung.

(3) Bei der Auswertung der Facharbeiterprüfungen 
haben die im § 3 Absätze 1 und 2 genannten Leiter 
zur Gewährleistung der statistischen Berichterstattung 
zu sichern, daß die vom Staatssekretariat für Berufs
bildung herausgegebenen Prüfungsprotokolle und die 
dazugehörigen Anlagen und Zeugnisdurchschriften je
weils bis zum 10. März bzw. 31. August eines jeden 
Jahres an clen Leiter des Organs fßr Berufsbildung 
und Berufsberatung beim Rat des Kreises übergeben 
werden, auf dessen Territorium die Prüfungskommis
sion gebildet wurde. Der Leiter des Organs für Berufs
bildung und Berufsberatung beim Rat des Kreises hat 
die Anlagen zum Prüfungsprotokoll aller im Kreis- 
gebiet geprüften Lehrlinge und Werktätigen nach Kon
trolle der Vollzähligkeit der Belege und Vollständigkeit 
der Eintragungen jeweils bis zum 20. März bzw. 15. Sep
tember an die Kreisstelle der Staatlichen Zentralver
waltung für Statistik zu übergeben.

§ 10

Facharbeiterzeugnisse

(1) Durch die Prüfungskommission sind die einzel
nen Abschlußzensuren für die Leistungen in den Fä
chern, Lehrgängen, Stoffgebieten und besonderen Prü
fungen sowie die Zensur für die schriftliche Haus
arbeit — entsprechend Anlage 2 Ziff. 2 — zu einer 
Gesamtzensur zusammenzufassen. Die genannten Ab
schlußzensuren sowie die Gesamtzensur sind in das 
Facharbeiterzeugnis einzutragen. Als Gesamtzensur 
gelten

— mit Auszeichnung bestanden

— sehr gut bestanden

— gut bestanden
I

— befriedigend bestanden

— bestanden.

(2) Für das Facharbeiterzeugnis und das Abschluß
zeugnis der Abiturklassen in den Einrichtungen der 
Berufsausbildung sind die vom Staatssekretariat für 
Berufsbildung herausgegebenen Vordrucke zu verwen
den. Das Facharbeiterzeugnis ist vom Vorsitzenden 
der Prüfungskommission und dem Leiter, der den 
Vorsitzenden berufen hat, zu unterzeichnen und vom 
Letztgenannten zu stempeln bzw. zu siegeln.

(3) Die Facharbeiterprüfung ist beendet, wenn die 
Prüfungskommission das Gesamtergebnis verkündet. 
Diese Verkündung bestimmt das Datum auf dem 
Facharbeiterzeugnis und beendet das Lehrverhältnis. 
Sie hat innerhalb von 14 Tagen nach Abschluß der 
letzten Prüfung möglichst gleichzeitig für alle Prü
fungsteilnehmer einer Prüfungskommission zu erfol
gen.


